
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 07.04.2022
Amt: Ordnungsamt Kurzzeichen SB: Herr

Wehlmann
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 29-2022

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

18.05.2022 7 7 0 0

Stadtrat 01.06.2022 0 0 0 0

GEGENSTAND: Erklärung zur  Bereitstellung  von  finanziellen  Mitteln  im
Haushaltsplan 2024  für  den  Erwerb  eines
Feuerwehrlöschfahrzeuges       

Kurzdarstellung des Sachverhaltes:siehe Anlage       

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 45 (2) Nr. 4 KVG LSA       

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
126100.07110000

(Ausgabe)
126100.23111000

(Fördermittel)

440.000,-
160.000,-

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  erklärt,  die  für
den Erwerb  des  Löschgruppenfahrzeugs  LF  20  für  die  Ortsfeuerwehr  Retzau
erforderlichen finanziellen  Mittel  in  Höhe von 440.000,-  Euro,  im Haushaltsplan 2024
bereitzustellen.  

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl (+ Bgm.): 20
Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____

Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen

Anw Ja N E



 Detaillierte Darstellung des Sachverhaltes zu BV  29-2022

Bereits seit  der  Zweiten  Fortschreibung  der  Risikoanalyse  und
Brandschutzbedarfsplanung vom  09.11.2015  ist  die  Ersatzbeschaffung  eines
Löschfahrzeugs für  die  Ortsfeuerwehr  Retzau  in  den  Jahren  2022  bis  2024
vorgesehen. Auf  der  Grundlage  der  am  02.03.2022  vom  Stadtrat  beschlossenen
Vierten Fortschreibung  der  Risikoanalyse  und  Brandschutzbedarfsplanung,  in  der  die
Ersatzbeschaffung wiederholt  bestätigt  wurde,  wurde  ein  entsprechender
Fördermittelantrag für  das  Haushaltsjahr  2024  an  das  Ministerium  für  Inneres  und
Sport des Landes Sachsen-Anhalt eingereicht (siehe Anlage).

Die für  die  Ersatzbeschaffung  erforderlichen  finanziellen  Mittel  wurden  trotz
Beantragung nicht  in  den  Finanzplan  für  das  Haushaltsjahr  2024  im  Haushaltsplan
2022 aufgenommen.

Für die kommunalaufsichtliche  Stellungnahme zum Fördermittelantrag wird daher eine
Erklärung seitens  des  Stadtrates  benötigt,  dass  die  erforderlichen  Haushaltsmittel  im
Jahr 2024 bereitgestellt werden sollen.

Die Einplanung  erforderlichen  Haushaltsmittel  für  das  Jahr  2024  sollen  bereits  in  der
Haushaltsplanung 2023  oder  ggf.  in  einem  Nachtragshaushalt  2022  berücksichtigt
werden.    


